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 Gegenüberstellung Sicherheitskriterien §29b 
StVO Ausweis Alt / Neu 

 
Abbildung 1: Der Parkausweis ist hellblau auf und im Hintergrund sind die leichten Umrisse 
von Rollstühlen erkennbar. Darauf befinden sich mehrere Schriftzüge und Symbole: rechts 
oben ist die Überschrift „Parkausweis für Behinderte, links mittig auf dunkelblauem 
Hintergrund ein weißer Rollstuhl mit Fahrer:in darunter ein graues Feld in dem die 
ausstellende Behörde, das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, angegeben wird. 
Außerdem wird mithilfe von bestimmt angeordneten Linien das Wort „COPY“ sichtbar. Rechts 
mittig sieht man über einem weißen, von Sternen umringeltem A, das Wort „Parkausweis in 
vielen verschiedenen Sprachen. Rechts unten kann man in kleiner, schwarzer Schrift „Modell 
der Europäischen Gemeinschaft“ lesen. 




